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 Veröffentlicht am 07.06.1988

Norm

StGB §106 Abs1 Z1. Fall3

Rechtssatz

Au allend verunstaltet kann nicht nur das Gesicht, sondern der gesamte Körper werden, wobei Verunstaltung auch

dann gegeben ist, wenn sie erst durch die Bewegung des Körpers (etwa beim Gehen), nicht aber in Ruhelage sichtbar

wird. Die Androhung der Zertrümmerung der Kniescheiben suggeriert dem Bedrohten geradezu ein daraus folgendes

Leben als verunstalteter gehbehinderter Mensch.
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